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 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes

 A.  Problem und Ziel

 Im  Zusammenhang  mit  der  fotografischen  oder  filmischen  Aufzeichnung  von
 Straßenzügen,  Gebäudeansichten,  Marktplätzen  und  sonstigen  raumbezogenen
 Objekten  werden  vielfach  auch  Angaben  über  einzelne  natürliche  Personen  er-
 fasst.  Soweit  Unternehmen  und  andere  private  Stellen  dabei  personenbezogene
 Daten  unter  Einsatz  von  Datenverarbeitungsanlagen  erheben,  haben  sie  insbe-
 sondere  die  für  die  automatisierte  Datenverarbeitung  durch  nichtöffentliche
 Stellen  geltenden  Bestimmungen  des  §  27  ff.  des  Bundesdatenschutzgesetzes
 (BDSG)  zu  beachten.  Werden  Bildaufnahmen  von  einzelnen  natürlichen  Perso-
 nen  erstellt  und  in  einer  für  Dritte  erkennbaren  Form  verbreitet  und  öffentlich
 zur  Schau  gestellt,  gelten  außerdem  die  §§  22  und  23  des  Kunsturhebergesetzes
 (KunstUrhG).  Die  Erhebung  und  weitere  Verarbeitung  personenbezogener  Da-
 ten  im  Zusammenhang  mit  der  Beobachtung  öffentlich  zugänglicher  Räume
 durch  Videokameras  sind  nur  nach  Maßgabe  des  §  6b  BDSG  zulässig.  Die  ge-
 nannten  Bestimmungen  sollen  die  Betroffenen  davor  schützen,  dass  sie  beim
 Umgang  mit  ihren  persönlichen  Daten  in  ihrem  Persönlichkeitsrecht  und  insbe-
 sondere  in  ihrem  Recht  auf  informationelle  Selbstbestimmung  beeinträchtigt
 werden.  Die  Vorschriften  gewährleisten  durch  die  im  Einzelfall  vorzunehmende
 Abwägung  zwischen  dem  berechtigten  Interesse  der  verantwortlichen  Stelle  und
 den  schutzwürdigen  Interessen  der  Betroffenen  am  Ausschluss  der  Verarbeitung
 ihrer  persönlichen  Daten  und  ihrer  Bildaufnahmen  den  verfassungsrechtlich  ge-
 botenen  Schutz  ihres  Persönlichkeitsrechts  und  des  Rechts  auf  informationelle
 Selbstbestimmung.

 Werden  personenbezogene  Daten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten
 großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  geschäftsmäßig  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  fil-
 mischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  insbesondere  über  das  Internet  „massenhaft“  erho-
 ben  und  gespeichert,  sind  die  geltenden  Rechtsvorschriften  nicht  ausreichend,
 um  das  Recht  der  Betroffenen,  grundsätzlich  selbst  über  die  Preisgabe  und  Ver-
 wendung ihrer persönlichen Daten zu entscheiden, wirksam zu schützen.

 Es  bedarf  daher  einer  besonderen  datenschutzrechtlichen  Regelung  für  den  Um-
 gang  mit  personenbezogenen  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der  georeferen-
 zierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  ver-
 gleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert  sowie  anschließend  an
 Dritte  übermittelt  oder  über  das  Internet  beispielsweise  durch  die  Eingabe  einer
 Anschrift jedermann zugänglich gemacht werden sollen.
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Zu  diesen  personenbezogenen  Daten  gehören  unter  anderem  Informationen  über
 Personen,  die  sich  während  der  Erfassung  von  Gebäuden  und  Straßenansichten
 im  Umfeld  der  erfassten  Objekte  aufhalten  und  die  für  Dritte  erkennbar  fotogra-
 fisch  oder  filmisch  festgehalten  werden.  Einer  besonderen  gesetzlichen  Rege-
 lung  zum  Schutz  des  allgemeinen  Persönlichkeitsrechts  und  des  Rechts  auf  in-
 formationelle  Selbstbestimmung  bedarf  es  darüber  hinaus  für  die  Aufnahme  von
 Gebäuden,  Fahrzeugen  und  anderen  raumbezogenen  Objekten,  die  einzelnen  Ei-
 gentümern,  Mietern,  Fahrzeughaltern  und  sonstigen  natürlichen  Personen  zuge-
 ordnet  werden  können  und  bei  denen  es  sich  ebenfalls  um  personenbezogene
 Daten handelt.

 B.  Lösung

 Der  Gesetzentwurf  sieht  vor,  die  Rahmenbedingungen  für  die  Zulässigkeit  der
 Erhebung  und  weiteren  Verarbeitung  von  personenbezogenen  Daten,  die  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens
 fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für
 jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  erhoben  werden,  in  einem  neuen
 § 30b im Bundesdatenschutzgesetz gesetzlich festzulegen.

 Neben  der  Schaffung  einer  allgemeinen  Befugnisnorm  für  die  Erhebung  perso-
 nenbezogener  Daten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräumi-
 gen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  sonstigen  Geodaten  zum
 Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im
 Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  soll  für
 die  verantwortliche  Stelle  eine  gesetzliche  Verpflichtung  begründet  werden,  Per-
 sonen  und  amtliche  Kennzeichen  von  Fahrzeugen  vor  ihrer  Übermittlung  un-
 kenntlich  zu  machen.  Des  Weiteren  soll  Eigentümern,  Mietern,  Fahrzeughaltern
 und  sonstigen  Betroffenen  das  Recht  eingeräumt  werden,  der  weiteren  Verarbei-
 tung  und  Nutzung  ihrer  sonstigen  personenbezogenen  Daten  widersprechen  zu
 können,  die  die  verantwortliche  Stelle  im  Zusammenhang  mit  der  georeferen-
 zierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  ver-
 gleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmi-
 scher  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert  hat.  Im  Fall  des  Wider-
 spruchs  gegen  die  weitere  Verarbeitung  und  Nutzung  sind  die  personenbezoge-
 nen Daten zu anonymisieren oder zu löschen.

 Um  für  die  Betroffenen  eine  hinreichende  Transparenz  zu  gewährleisten  und  ih-
 nen  die  Wahrnehmung  ihrer  Rechte  zu  erleichtern,  soll  die  verantwortliche
 Stelle  außerdem  verpflichtet  werden,  eine  geplante  georeferenzierte  großräu-
 mige  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen  und  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geo-
 daten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panorama-
 aufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an
 jedermann  unter  Angabe  des  jeweiligen  Ortes  und  des  Aufnahmezeitpunktes  in-
 nerhalb  von  vier  Wochen,  spätestens  jedoch  eine  Woche  vor  Beginn  der  Auf-
 zeichnungen  im  Internet  und  in  örtlichen  Tageszeitungen  bekanntzugeben.  Der
 Hinweis  auf  die  Widerspruchsmöglichkeit  ist  vier  Wochen  vor  dem  beabsichtig-
 ten  Bereithalten  der  Aufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  im  Internet  und  in  örtlichen  Tageszeitungen  zu  wie-
 derholen.  Zusätzlich  sind  das  Vorhaben  und  die  geplante  Erhebung  mindestens
 drei  Monate  vor  der  beabsichtigten  Erhebung  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde
 anzuzeigen.

 Die  Schaffung  der  neuen  Bußgeldtatbestände  für  Verstöße  gegen  die  Bestim-
 mungen  des  §  30b  BDSG-E  ermöglicht  es,  in  Fällen  der  Nichtbeachtung  der
 darin  normierten  Verpflichtungen  wirksam  gegen  die  verantwortliche  Stelle  vor-
 zugehen.



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 3 – Drucksache 17/2765
C.  Alternativen

 Die  Alternative  zu  der  geplanten  Gesetzesänderung  wäre  die  Beibehaltung  der
 bisherigen  Rechtslage,  die  normenklare  Regelungen  zur  Gewährleistung  eines
 ausreichenden  Schutzes  des  Persönlichkeitsrechts  Betroffener  und  deren  Recht
 auf  informationelle  Selbstbestimmung  in  Fällen,  in  denen  personenbezogene
 Daten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung
 von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des
 Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet
 zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  erhoben  und  ge-
 speichert werden, nicht enthält.

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Keine

 E.  Sonstige Kosten

 Keine
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes

 Das  Bundesdatenschutzgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  14.  Januar  2003  (BGBl.  I  S.  66),  das  zu-
 letzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  wird  nach  der  Angabe  zu  §  30a
 folgende Angabe eingefügt:

 „§ 30b  Geschäftsmäßige  Datenerhebung  und  -speiche-
 rung  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzier-
 ten  großräumigen  Erfassung  von  Geodaten  zum
 Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  fil-
 mischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum
 Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an
 jedermann“.

 2.  Nach § 30a wird folgender § 30b eingefügt:

 „§ 30b

 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -speicherung
 im Zusammenhang mit der georeferenzierten

 großräumigen Erfassung von Geodaten zum Zweck
 des Bereithaltens fotografischer oder filmischer

 Panoramaaufnahmen im Internet zum Abruf
 für jedermann oder zur Übermittlung an jedermann

 (1)  Das  geschäftsmäßige  Erheben  und  Speichern  von
 personenbezogenen  Daten  im  Zusammenhang  mit  der
 georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäu-
 den,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten
 zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf
 für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  ist
 zulässig, wenn

 1.  kein  Grund  zu  der  Annahme  besteht,  dass  der  Betrof-
 fene  ein  schutzwürdiges  Interesse  an  dem  Ausschluss
 der Erhebung oder Speicherung hat, oder

 2.  die  Daten  aus  allgemein  zugänglichen  Quellen  ent-
 nommen  werden  können  oder  die  verantwortliche
 Stelle  sie  veröffentlichen  dürfte  und  das  schutzwür-
 dige  Interesse  des  Betroffenen  an  dem  Ausschluss  der
 Erhebung  oder  Speicherung  gegenüber  dem  Interesse
 der  verantwortlichen  Stelle  nicht  offensichtlich  über-
 wiegt.

 An  einer  allgemeinen  Zugänglichkeit  im  Sinne  von
 Satz  1  Nummer  2  fehlt  es  insbesondere  bei  Bildaufnah-
 men,  die  unter  Entfernung  oder  Überwindung  blickschüt-
 zender Vorrichtungen erfolgen.

 (2)  Vor  der  Übermittlung  von  Aufnahmen  natürlicher
 Personen  sowie  amtlicher  Kennzeichen  von  Fahrzeugen,
 die  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  groß-

 räumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  so-
 wie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithal-
 tens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen
 im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermitt-
 lung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert  werden,  ist
 sicherzustellen,  dass  die  Personen  und  die  amtlichen
 Kennzeichen  der  Fahrzeuge  nicht  identifizierbar  sind.
 Daten,  die  als  Rohdaten  nach  Absatz  1  erhoben  wurden,
 sind  nach  ihrer  Bearbeitung  nach  Satz  1  unverzüglich  zu
 löschen.

 (3)  Sonstige  personenbezogene  Daten,  die  im  Zusam-
 menhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfas-
 sung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichba-
 ren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografi-
 scher  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet
 zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an
 jedermann  erhoben  und  gespeichert  werden,  dürfen  nur
 insoweit  verarbeitet  und  genutzt  werden,  als  nicht  Haus-
 eigentümer,  Mieter  oder  sonstige  Betroffene  gegenüber
 der  verantwortlichen  Stelle  der  Verarbeitung  und  Nut-
 zung  ihrer  personenbezogenen  Daten  widersprochen  ha-
 ben.  Die  personenbezogenen  Daten,  deren  weiterer  Ver-
 arbeitung  und  Nutzung  der  Betroffene  widersprochen
 hat,  sind  unverzüglich  zu  anonymisieren  oder  zu  löschen.
 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

 (4)  Auf  die  geplante  georeferenzierte  großräumige  Er-
 fassung  und  das  Widerspruchsrecht  nach  Absatz  3  hat  die
 verantwortliche  Stelle  innerhalb  von  vier  Wochen,  spä-
 testens  jedoch  eine  Woche  vor  Beginn  der  Erfassung  un-
 ter  Angabe  des  Ortes  und  des  Aufnahmezeitpunktes
 durch  Veröffentlichung  in  einer  örtlichen  Tageszeitung
 sowie  im  Internet  hinzuweisen.  Vier  Wochen  vor  dem  be-
 absichtigten  Bereithalten  der  Aufnahmen  im  Internet
 zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  je-
 dermann  ist  in  örtlichen  Tageszeitungen  sowie  im  Inter-
 net erneut auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen.

 (5)  Legt  ein  Betroffener  Widerspruch  gegen  die  wei-
 tere  Speicherung  und  Übermittlung  seiner  personenbezo-
 genen  Daten  ein,  hat  die  verantwortliche  Stelle  den  Ein-
 gang  des  Widerspruchs  innerhalb  einer  Frist  von  zwei
 Wochen  schriftlich  oder  elektronisch  zu  bestätigen  und
 dabei  mitzuteilen,  bis  zu  welchem  Zeitpunkt  die  Anony-
 misierung  oder  Löschung  der  personenbezogenen  Daten
 erfolgen  wird,  deren  weiterer  Verarbeitung  und  Nutzung
 der Betroffene widersprochen hat.

 (6)  Sollen  personenbezogene  Daten  im  Zusammen-
 hang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung
 von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer
 oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum
 Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jeder-
 mann  erhoben  und  gespeichert  werden,  ist  dies  durch
 Vorlage  einer  Verfahrensbeschreibung  entsprechend  §  4e
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mindestens  drei  Monate  vor  der  beabsichtigten  Daten-
 erhebung  der  nach  §  38  zuständigen  Aufsichtsbehörde
 anzuzeigen.  Verantwortliche  Stellen  im  Sinne  des  §  1
 Absatz  5  Satz  2  sind  verpflichtet,  zugleich  einen  im
 Inland  ansässigen  Zustellungsbevollmächtigten  zu  be-
 nennen.  §  9  Absatz  3  Satz  2,  3  und  6  des  Verwaltungs-
 zustellungsgesetzes gilt entsprechend.

 3.  § 43 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  werden  nach  Nummer  7b  folgende  Num-
 mern 7c bis 7e eingefügt:

 „7c.  entgegen  §  30b  Absatz  4  auf  das  Widerspruchs-
 recht  nach  dessen  Absatz  3  und  die  geplante  geo-
 referenzierte  großräumige  Erfassung  sowie  die
 Wiederholung  des  Hinweises  nach  §  30b  Ab-
 satz  4  Satz  2  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig
 oder  nicht  rechtzeitig  durch  Veröffentlichung
 einer  Anzeige  in  einer  örtlichen  Tageszeitung
 sowie durch Bekanntgabe im Internet hinweist,

 7d.  entgegen  §  30b  Absatz  5  gegenüber  dem  Betrof-
 fenen  den  Eingang  eines  Widerspruchs  nicht,
 nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  recht-
 zeitig  bestätigt  oder  es  unterlässt  mitzuteilen,  bis
 zu  welchem  Zeitpunkt  die  Anonymisierung  oder
 Löschung  der  personenbezogenen  Daten  erfol-
 gen  wird,  deren  weiterer  Speicherung  und  Über-
 mittlung der Betroffene widersprochen hat,

 7e.  entgegen  §  30b  Absatz  6  eine  geplante  georefe-
 renzierte  großräumige  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten
 zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum
 Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an
 jedermann  der  nach  §  38  zuständigen  Aufsichts-
 behörde  nicht,  nicht  richtig,  nicht  vollständig
 oder nicht rechtzeitig anzeigt.“

 b)  In  Absatz  2  werden  nach  Nummer  6  folgende  Num-
 mern 6a bis 6d eingefügt:

 „6a.  entgegen  §  30b  Absatz  2  Satz  1  nicht  sicherstellt,
 dass  vor  der  Übermittlung  von  Aufnahmen  natür-

 licher  Personen  sowie  amtlicher  Kennzeichen
 von  Fahrzeugen,  die  im  Zusammenhang  mit  der
 georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von
 Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotogra-
 fischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im
 Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert
 werden,  so  bearbeitet  werden,  dass  die  Personen
 und  die  amtlichen  Kennzeichen  der  Fahrzeuge
 nicht identifizierbar sind,

 6b.  entgegen  §  30b  Absatz  2  Satz  2  Daten,  die  als
 Rohdaten  nach  dessen  Absatz  1  erhoben  wurden,
 nach  ihrer  Bearbeitung  nach  dessen  Absatz  2
 Satz  1 nicht unverzüglich löscht,

 6c.  entgegen  §30b  Absatz  3  Satz  1  personenbezo-
 gene  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der  geo-
 referenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Ge-
 bäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotogra-
 fischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im
 Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert
 worden  sind  und  deren  weiterer  Verarbeitung  und
 Nutzung  der  Betroffene  widersprochen  hat,  wei-
 terhin verarbeitet und nutzt,

 6d.  entgegen  §  30b  Absatz  3  Satz  2  personenbezo-
 gene  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der  geo-
 referenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Ge-
 bäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotogra-
 fischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im
 Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert
 worden sind, nicht anonymisiert oder löscht.“

 Artikel 2

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Der  Einsatz  moderner  Informations-  und  Kommunika-
 tionstechniken  prägt  inzwischen  nahezu  alle  Bereiche  der
 privaten  und  beruflichen  Lebensgestaltung.  Die  meisten
 Haushalte  verfügen  über  leistungsfähige  Rechner,  die  in  viel-
 fältiger  Weise  für  persönliche  und  geschäftliche  Zwecke  ge-
 nutzt  werden.  Diese  Geräte  verfügen  regelmäßig  über  einen
 Internetanschluss  und  ermöglichen  insoweit  eine  ständige
 Kommunikation  und  einen  Austausch  von  Daten  und  Infor-
 mationen  mit  anderen  Nutzern.  Die  Nutzung  der  modernen
 Informations-  und  Kommunikationssysteme  und  ihre  zuneh-
 mende  Vernetzung  in  der  Informationsgesellschaft  erleichtert
 und  vereinfacht  zahlreiche  Arbeitsabläufe  und  sonstige  Pro-
 zesse.  Damit  werden  vor  allem  auch  zahlreiche  neue  Mög-
 lichkeiten für die individuelle Lebensgestaltung eröffnet.

 Auf  der  anderen  Seite  sind  mit  dem  Einsatz  derartiger  Sys-
 teme  Gefährdungen  für  die  Entfaltung  der  Persönlichkeit
 und  den  Schutz  der  Privatsphäre  verbunden.  Diese  Risiken
 ergeben  sich  insbesondere  daraus,  dass  im  Rahmen  der  Nut-
 zung  der  modernen  Informations-  und  Kommunika-
 tionstechniken  vielfach  in  erheblichem  Umfang  personen-
 bezogene  Daten  erhoben  werden,  die  nahezu  unbegrenzt
 gespeichert  und  weltweit  übermittelt  und  abgerufen  werden
 können.  Der  zunehmende  Einsatz  untereinander  vernetzter
 informationstechnischer  Systeme  ermöglicht  darüber  hinaus
 das  Zusammenführen  einer  Vielzahl  von  Daten,  die  unter  an-
 derem  Hinweise  auf  die  persönlichen  Verhältnisse  einer  Per-
 son  sowie  ihre  beruflichen  oder  privaten  Kontakte  enthalten.
 Werden  diese  Daten  miteinander  verknüpft,  besteht  die  Ge-
 fahr,  dass  Dritte  Rückschlüsse  auf  die  Persönlichkeit  oder
 das  Verhalten  von  einzelnen  Personen  ziehen  können,  ohne
 dass  dies  für  die  Betroffenen  ohne  Weiteres  erkennbar  ist
 und von ihnen kontrolliert werden kann.

 Der  Abwehr  der  mit  dem  Einsatz  der  modernen  Informa-
 tions-  und  Kommunikationstechniken  verbundenen  Gefahren
 dient  vor  allem  das  vom  Bundesverfassungsgericht  aus  dem
 allgemeinen  Persönlichkeitsrecht  gemäß  Artikel  2  Absatz  1
 in  Verbindung  mit  Artikel  1  Absatz  1  des  Grundgesetzes
 (GG)  hergeleitete  Recht  auf  informationelle  Selbstbestim-
 mung.  In  seinem  Grundsatzurteil  zum  Datenschutz,  dem  so-
 genannten  „Volkszählungsurteil“  vom  15.  Dezember  1983
 (BVerfGE  65,  1  ff.),  hatte  das  Gericht  bereits  deutlich  ge-
 macht,  dass  das  allgemeine  Persönlichkeitsrecht  die  aus  dem
 Gedanken  der  Selbstbestimmung  folgende  Befugnis  des  Ein-
 zelnen  umfasst,  grundsätzlich  selbst  zu  entscheiden,  wann
 und  innerhalb  welcher  Grenzen  persönliche  Lebenssachver-
 halte  offenbart  werden.  Insoweit  bedürfe  die  Befugnis  des
 Einzelnen,  grundsätzlich  selbst  über  die  Preisgabe  und  Ver-
 wendung  seiner  persönlichen  Daten  zu  bestimmen,  gerade
 auch  unter  den  Bedingungen  der  automatisierten  Datenver-
 arbeitung  in  besonderem  Maße  des  Schutzes.  Das  aus  dem
 allgemeinen  Persönlichkeitsrecht  hergeleitete  Recht  auf  in-
 formationelle  Selbstbestimmung  sei  auch  deshalb  besonders
 gefährdet,  weil  personenbezogene  Daten  vor  allem  beim
 Aufbau  integrierter  Informationssysteme  mit  anderen  Daten-
 sammlungen  zu  einem  teilweise  oder  weitgehend  vollständi-
 gen  Persönlichkeitsbild  zusammengefügt  werden  könnten,

 ohne  dass  Betroffene  dessen  Richtigkeit  und  Verwendung
 zureichend  kontrollieren  können  (BVerfGE  65,  1  <42,  43>).

 Die  besondere  Bedeutung  des  allgemeinen  Persönlichkeits-
 rechts  und  des  Rechts  auf  informationelle  Selbstbestimmung
 ist  vom  Bundesverfassungsgericht  in  zahlreichen  weiteren
 Entscheidungen  bestätigt  worden.  In  seinem  Urteil  vom
 27.  Februar  2008  (BVerfGE  120,  274)  hat  das  Gericht  in  die-
 sem  Zusammenhang  ergänzend  klargestellt,  dass  das  Recht
 auf  informationelle  Selbstbestimmung  den  grundrechtlichen
 Schutz  der  Verhaltensfreiheit  und  der  Privatsphäre  des  Ein-
 zelnen  flankiert  und  erweitert,  indem  er  ihn  schon  auf  der
 Stufe  der  Persönlichkeitsgefährdung  beginnen  lässt.  Eine
 derartige  Gefährdungslage  könne  bereits  dann  vorliegen,
 wenn  personenbezogene  Informationen  in  einer  Art  und
 Weise  genutzt  und  verknüpft  werden  können,  die  der  Betrof-
 fene  weder  überschauen  noch  verhindern  kann.  Dabei
 beschränke  sich  der  Schutzumfang  nicht  auf  Informationen,
 die  bereits  ihrer  Art  nach  sensibel  und  schon  deshalb  grund-
 rechtlich  geschützt  sind.  Vielmehr  könne  auch  der  Umgang
 mit  personenbezogenen  Daten,  die  für  sich  genommen  einen
 nur  geringen  Informationsgehalt  haben,  je  nach  den  be-
 stehenden  Verarbeitungs-  und  Verknüpfungsmöglichkeiten
 grundrechtserhebliche  Auswirkungen  auf  die  Privatheit  und
 die  Verhaltensfreiheit  der  Betroffenen  haben  (vgl.  BVerfG,
 Urteil vom 27. Februar 2008, Rn. 180).

 Die  vom  Bundesverfassungsgericht  dargelegten  besonderen
 Gefährdungen  für  das  allgemeine  Persönlichkeitsrecht  und
 das  Recht  auf  informationelle  Selbstbestimmung  bestehen
 insbesondere  auch  in  Fällen,  in  denen  personenbezogene
 Daten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräu-
 migen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  ver-
 gleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotogra-
 fischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum
 Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  er-
 hoben  und  gespeichert  werden.  Auch  wenn  bei  der  Erstel-
 lung  derartiger  Panoramaaufnahmen  zum  Zweck  der  Präsen-
 tation  von  Stadtansichten  oder  zur  Erstellung  von  digitalen
 Straßenkarten  regelmäßig  die  Erfassung  und  Abbildung  der
 Straßen,  Plätze  und  sonstigen  öffentlich  zugänglichen  Räu-
 me  im  Vordergrund  steht,  werden  dabei  vielfach  auch  Einzel-
 angaben  über  bestimmte  oder  bestimmbare  natürliche  Per-
 sonen  erhoben  und  gespeichert,  die  insbesondere  auch  im
 Hinblick  auf  die  georeferenzierte  Erfassung,  das  heißt  die
 Verknüpfbarkeit  der  jeweiligen  Aufnahmen  mit  einer  be-
 stimmten  Adresse  oder  einem  bestimmten  Ort,  eines  beson-
 deren Schutzes bedürfen.

 Soweit  danach  die  verantwortliche  Stelle  entsprechende  Ver-
 knüpfungsmöglichkeiten  zur  Verfügung  stellt  oder  diese  im
 Internet  allgemein  verfügbar  sind,  wird  Dritten  ein  gezielter
 Zugriff  auf  die  jeweiligen  Gebäude  und  vergleichbaren
 raumbezogenen  Objekte  einschließlich  der  Herstellung  des
 entsprechenden  Personenbezugs  ermöglicht.  Auch  wenn  der
 verantwortlichen  Stelle  selbst  vorrangig  an  der  Darstellung
 von  Panoramaaufnahmen  gelegen  ist,  ermöglicht  sie  mit  der
 Einstellung  der  fotografischen  und  filmischen  Aufnahmen
 von  Gebäuden  und  anderen  Geodaten  in  das  Internet  Dritten
 vielfach  die  Verknüpfung  dieser  Objekte  mit  einzelnen
 natürlichen  Personen.  Die  Verantwortung  für  die  Wahrung
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der  schutzwürdigen  Interessen  bei  der  entsprechenden  Erhe-
 bung  und  weiteren  Verarbeitung  personenbezogener  Daten
 trägt  insbesondere  auch  die  für  die  Einstellung  der  fraglichen
 Geodaten in das Internet verantwortliche Stelle.

 Um  die  Erhebung  und  Speicherung  personenbezogener  Da-
 ten  handelt  es  sich  unter  anderem,  wenn  Personen,  die  sich
 zum  Zeitpunkt  der  Erfassung  der  Gebäude,  Straßenzüge  oder
 Plätze  im  Umfeld  der  Objekte  aufgehalten  haben  und  auf  den
 fotografischen  oder  filmischen  Panoramaaufnahmen  erkenn-
 bar  sind.  Um  Angaben,  die  einer  bestimmten  oder  bestimm-
 baren  natürlichen  Person  zugeordnet  werden  können,  han-
 delt  es  sich  regelmäßig  auch,  wenn  im  Zusammenhang  mit
 der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäu-
 den  und  Straßenzügen  auch  Hausnummern,  amtliche  Kenn-
 zeichen  von  Fahrzeugen  oder  Namensschilder  von  Privat-
 personen  auf  den  jeweiligen  Aufnahmen  erkennbar  sind.
 Schließlich  handelt  es  sich  um  eine  Erhebung  und  Speiche-
 rung  personenbezogener  Daten,  wenn  im  Zusammenhang
 mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Ge-
 bäuden,  Straßen  und  Plätzen  einzelne  Häuser,  Hofflächen,
 Gärten  sowie  vergleichbare  Geodaten  fotografisch  oder  fil-
 misch  aufgezeichnet  werden,  die  einzelnen  Eigentümern,
 Mietern,  Pächtern  sowie  sonstigen  Betroffenen  zugeordnet
 werden können.

 Regelungen  für  die  Erstellung,  Vervielfältigung,  Verbreitung
 und  öffentliche  Wiedergabe  von  Aufnahmen  von  Gebäuden
 und  sonstigen  Werken,  die  sich  bleibend  an  öffentlichen  We-
 gen,  Straßen  oder  Plätzen  befinden,  sind  in  §  59  des  Urheber-
 gesetzes  (UrhG)  getroffen.  Daneben  enthalten  vor  allem  §  6b
 BDSG  sowie  die  §§  22  und  23  KunstUrhG  Regelungen  für
 die  Erstellung  von  Bildaufnahmen.  Nach  §  22  Satz  1  Kunst-
 UrhG  dürfen  danach  Bildnisse  grundsätzlich  nur  mit  Einwil-
 ligung  des  Abgebildeten  verbreitet  oder  öffentlich  zur  Schau
 gestellt  werden.  Ausnahmsweise  dürfen  Bilder  ohne  Ein-
 willigung  der  abgebildeten  Person  nach  §  23  Absatz  1  Num-
 mer  2  KunstUrhG  unter  anderem  dann  verbreitet  und  zur
 Schau  gestellt  werden,  wenn  die  abgebildeten  Personen  nur
 als  Beiwerk  neben  einer  Landschaft  oder  einer  sonstigen
 Örtlichkeit  erscheinen.  Auch  wenn  danach  eine  abgebildete
 Person  nur  als  „Beiwerk“  neben  einer  Landschaft  oder  sons-
 tigen  Örtlichkeit  erscheint,  darf  nach  §  23  Absatz  2  Kunst-
 UrhG  eine  Verbreitung  und  Schaustellung  gleichwohl  nicht
 erfolgen,  wenn  hierdurch  ein  berechtigtes  Interesse  der  abge-
 bildeten  Person  verletzt  wird.  Auch  die  Erhebung  und  Spei-
 cherung  personenbezogener  Daten  im  Zusammenhang  mit
 dem  Einsatz  von  Einrichtungen  zur  Videoüberwachung  ist
 nach  §  6b  BDSG  grundsätzlich  nur  zulässig,  wenn  keine  An-
 haltspunkte  vorliegen,  dass  der  Aufzeichnung  von  Bildauf-
 nahmen  überwiegende  schutzwürdige  Interessen  Betroffener
 entgegenstehen.  Die  vorgenannten  Bestimmungen  gewähr-
 leisten  gemeinsam  mit  den  Regelungen  des  §  27  ff.  BDSG
 einen  angemessenen  und  ausreichenden  Schutz  der  Rechte
 der  Betroffenen,  wenn  im  Einzelfall  im  Zusammenhang  mit
 der  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  ver-
 gleichbaren  Geodaten  personenbezogene  Daten  erhoben  und
 gespeichert werden.

 In  Fällen,  in  denen  großräumig  oder  sogar  flächendeckend
 georeferenziert  Gebäude,  Straßen,  Plätze  und  vergleichbare
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für
 jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  fotografisch
 oder  filmisch  erfasst  und  dabei  vielfach  massenhaft  perso-

 nenbezogene  Daten  erhoben  und  gespeichert  werden,  sind
 die  vorgenannten  rechtlichen  Regelungen  demgegenüber
 nicht  geeignet,  einen  angemessenen  und  ausreichenden
 Schutz  der  Persönlichkeitsrechte  der  Betroffenen  zu  gewähr-
 leisten.  Insoweit  begründet  die  „massenhafte“  Erhebung  und
 Speicherung  personenbezogener  Daten  im  Zusammenhang
 mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Ge-
 bäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten
 zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer
 Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann
 oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  insbesondere  auch  im
 Hinblick  auf  die  aufgrund  der  Georeferenziertheit  eröffneten
 vielfältigen  weiteren  Verknüpfungs-  und  Auswertungsmög-
 lichkeiten  und  die  für  die  Betroffenen  fehlende  Transparenz
 hinsichtlich  der  weiteren  Verwendung  ihrer  persönlichen
 Daten  eine  besondere  Gefährdung  für  die  Persönlichkeits-
 rechte  der  Betroffenen  und  deren  Recht  auf  informationelle
 Selbstbestimmung.

 Vor  diesem  Hintergrund  bedarf  es  einer  eigenen  gesetzlichen
 Regelung  im  Bundesdatenschutzgesetz,  die  sicherstellt,  dass
 auch  im  Fall  der  geschäftsmäßigen  Erhebung  und  Speiche-
 rung  personenbezogener  Daten  im  Zusammenhang  mit  der
 georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  und  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck
 des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panorama-
 aufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  ein  effektiver  Schutz  des  Per-
 sönlichkeitsrechts  und  des  Rechts  auf  informationelle
 Selbstbestimmung  der  Betroffenen  gewährleistet  ist.  Die
 vorgesehene  Neuregelung  über  die  geschäftsmäßige  Daten-
 erhebung  und  -speicherung  im  Zusammenhang  mit  der  geo-
 referenzierten  großräumigen  Erfassung  von  raumbezogenen
 Objekten  und  Gegenständen  zum  Zweck  des  Bereithaltens
 fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  In-
 ternet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  je-
 dermann  soll  aus  systematischen  Gründen  als  §  30b  neu  in
 das Bundesdatenschutzgesetz aufgenommen werden.

 Die  angestrebte  Änderung  des  Bundesdatenschutzgesetzes
 zielt  darauf  ab,  den  Schutz  der  Persönlichkeitsrechte  der  Be-
 troffenen  und  ihr  Recht  auf  informationelle  Selbstbestim-
 mung  für  den  Fall  zu  gewährleisten,  dass  nicht-öffentliche
 Stellen  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  groß-
 räumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie
 vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  foto-
 grafischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet
 zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jeder-
 mann  personenbezogene  Daten  erheben  und  speichern.  Für
 diese  spezifische  Fallgestaltung  sind  die  vorgesehenen  ge-
 setzlichen  Regelungen  geeignet,  einen  sachgerechten  Aus-
 gleich  zu  schaffen  zwischen  dem  Persönlichkeitsrecht  und
 dem  Recht  der  Betroffenen,  grundsätzlich  selbst  über  die
 Preisgabe  und  Verwendung  ihrer  personenbezogenen  Daten
 zu  entscheiden,  und  dem  ebenfalls  verfassungsrechtlich  ga-
 rantierten  Recht,  sich  aus  allgemein  zugänglichen  Quellen
 zu unterrichten.

 Die  georeferenzierte  großräumige  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  und  die
 Einstellung  entsprechender  Panoramaaufnahmen  von  Häu-
 serfronten,  Straßenansichten,  Plätzen  und  sonstigen  raumbe-
 zogenen  Objekten  in  das  Internet  dient  vor  allem  dazu,  inte-
 ressierten  Personen  zu  ermöglichen,  sich  vorab  über  eine
 Stadt  als  etwaiges  Reiseziel  oder  ein  mögliches  Kauf-  oder
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Mietobjekt  und  dessen  Umfeld  zu  informieren.  Da  bei  der
 georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  und  vergleichbaren  Geodaten  die  Erhebung
 und  Speicherung  personenbezogener  Daten  nicht  im  Vorder-
 grund  steht,  ist  es  gerechtfertigt,  den  Schutz  der  Rechte  der
 Betroffenen  vor  allem  durch  die  Einräumung  eines  Wider-
 spruchsrechts  gegen  die  weitere  Speicherung  und  Übermitt-
 lung  der  im  Rahmen  der  großräumigen  Erfassung  insbeson-
 dere  von  Gebäuden  und  Straßenansichten  erhobenen  und
 gespeicherten  personenbezogenen  Daten  zu  gewährleisten.
 Dies  gilt  unabhängig  davon,  dass  die  entsprechende  Darstel-
 lung  eines  Gebäudes  oder  anderer  raumbezogener  Objekte
 über  die  Eingabe  einer  Anschrift  im  Internet  gezielt  aufgeru-
 fen werden kann.

 Werden  demgegenüber  einzelne  Häuser  oder  sonstige  raum-
 bezogene  Objekte  fotografisch  oder  filmisch  aufgenommen
 und  mit  etwaigen  Zusatzinformationen  beispielsweise  zu
 dem  Zweck  in  das  Internet  eingestellt,  Dritten  die  Möglich-
 keit  zu  eröffnen,  dem  jeweiligen  Eigentümer  oder  Mieter
 eines  Gebäudes  ein  Angebot  über  die  Installation  von  Solar-
 flächen  auf  dem  Dach  des  Hauses  oder  zur  Durchführung
 von  Maßnahmen  zur  Wärmedämmung  zu  unterbreiten,  kann
 §  30b  BDSG-E  insoweit  nicht  als  Rechtsgrundlage  für  diese
 „gezielte“  Erhebung  und  Speicherung  personenbezogener
 Daten  im  Zusammenhang  mit  der  Erfassung  einzelner  Ge-
 bäude herangezogen werden.

 Die  vorgesehene  Neuregelung  gilt  ausschließlich  für  die  Er-
 hebung  und  Speicherung  personenbezogener  Daten  durch
 nicht  öffentliche  Stellen  im  Zusammenhang  mit  der  georefe-
 renzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,
 Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Be-
 reithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnah-
 men  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann.  Nicht  öffentliche  Stellen,  die  derar-
 tige  georeferenzierte  Aufnahmen  zu  anderen  Zwecken  erhe-
 ben,  zum  Beispiel  um  sie  öffentlichen  Stellen  als  Grundlage
 für  deren  georeferenzierte  Anwendungen  anzubieten,  wer-
 den  somit  nicht  erfasst;  der  Schutz  personenbezogener  Daten
 richtet  sich  in  diesen  Fällen  nach  den  für  die  weitere  Daten-
 übermittlung  der  nicht  öffentlichen  oder  öffentlichen  Stelle
 maßgeblichen  Vorschriften.  Soweit  öffentliche  Stellen  der
 Länder  im  Zusammenhang  mit  dem  Nachweis  von  Flurstü-
 cken,  Gebäuden  und  sonstigen  Geobasisinformationen  per-
 sonenbezogene  Daten  von  Eigentümern,  Nutzungsberech-
 tigten  und  sonstigen  Betroffenen  erheben  und  speichern,
 haben  sie  die  einschlägigen  Rechtsvorschriften  des  jewei-
 ligen  Landesvermessungsgesetzes  zu  beachten,  die  unter
 anderem  regeln,  dass  personenbezogene  Daten  an  Stellen
 außerhalb  des  öffentlichen  Bereichs  nur  übermittelt  werden
 dürfen,  wenn  hierdurch  überwiegende  schutzwürdige  Inter-
 essen  der  Betroffenen  nicht  beeinträchtigt  werden  (vgl.  zum
 Beispiel  §  13  Absatz  2  Nummer  2  des  Landesgesetzes  über
 das amtliche Vermessungswesen Rheinland-Pfalz).

 Die  Neuregelungen  des  §  30b  BDSG-E  gelten  nicht  für
 Satellitenbilder  und  sonstige  Luftbildaufnahmen,  die  von
 Behörden  und  sonstigen  öffentlichen  Stellen  erstellt  und
 Dritten  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Soweit  in  diesem
 Zusammenhang  personenbezogene  Daten  erhoben,  gespei-
 chert,  übermittelt  oder  in  sonstiger  Weise  verarbeitet  werden,
 gelten  die  einschlägigen  bereichsspezifischen  Datenschutz-
 vorschriften  der  Vermessungsgesetze  und  ergänzend  die  Be-
 stimmungen der allgemeinen Datenschutzgesetze.

 B. Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel 1  (Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes)

 Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

 Aufgrund  der  Einfügung  eines  neuen  §  30b  in  das  Bundesda-
 tenschutzgesetz  bedarf  die  Inhaltsübersicht  einer  entspre-
 chenden Ergänzung.

 Zu Nummer 2 (§ 30b – neu)

 Zur Überschrift

 Die  Neuregelung  des  §  30b  BDSG-E  steht  systematisch  im
 Zusammenhang  mit  den  §§  29,  30  und  30a  BDSG.  Insoweit
 ist  die  Formulierung  der  Überschrift  sprachlich  an  die  Über-
 schriften  der  vorgenannten  Vorschriften  angeglichen  in  einer
 Form  aufgenommen  worden,  die  den  wesentlichen  Inhalt  der
 Vorschrift in möglichst knapper Form wiedergibt.

 Zu Absatz 1

 In  dieser  Bestimmung  werden  die  materiell-rechtlichen
 Voraussetzungen  geregelt,  unter  denen  das  geschäftsmäßige
 Erheben  und  Speichern  personenbezogener  Daten  im  Zu-
 sammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfas-
 sung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für
 jedermann oder zur Übermittlung an jedermann zulässig ist.

 Voraussetzung  für  die  Anwendbarkeit  des  §  30b  BDSG-E  ist
 danach,  dass  die  geschäftsmäßige  Erhebung  und  Speiche-
 rung  personenbezogener  Daten  im  Zusammenhang  mit  der
 Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleich-
 baren  Geodaten  „georeferenziert“  und  „großräumig“  erfolgt.
 Das  Tatbestandsmerkmal  „georeferenziert“  setzt  voraus,  dass
 personenbezogene  Daten  erhoben  und  gespeichert  werden  im
 Zusammenhang  mit  der  Erfassung  von  fotografischen  und
 filmischen  Panoramaaufnahmen  von  Gebäuden,  Straßen,
 Plätzen  und  vergleichbaren  Geodaten,  die  einen  Raumbezug
 aufweisen,  das  heißt  einer  Position  im  geografischen  Raum
 zugeordnet  werden  können.  Die  Herstellung  einer  Verknüp-
 fung  zu  dem  Gebäude  oder  einem  vergleichbaren  raumbezo-
 genen  Objekt  erfolgt  vielfach  über  die  Eingabe  einer  Stra-
 ßenbezeichnung, einer Adresse oder einer Postleitzahl.

 Der  Begriff  der  Geodaten  ist  im  Gesetz  über  den  Zugang  zu
 digitalen  Geodaten  vom  10.  Februar  2009  (BGBl.  I  S.  278)
 näher  definiert.  Nach  §  3  Absatz  1  dieses  Gesetzes  sind
 Geodaten  alle  Daten  mit  direktem  oder  indirektem  Bezug  zu
 einem bestimmten Standort oder geografischen Gebiet.

 Durch  das  Erfordernis  der  „Großräumigkeit“  wird  sicherge-
 stellt,  dass  die  gesetzliche  Regelung  lediglich  Fälle  erfasst,
 bei  denen  für  das  Gebiet  eines  Landes,  einer  Stadt,  eines
 Stadtteils  oder  eines  vergleichbar  großen  Bereichs  personen-
 bezogene  Daten  mit  einem  direkten  oder  indirekten  Bezug
 zu  einem  bestimmten  Standort  oder  einem  geografischen
 Gebiet  fotografisch  oder  filmisch  festgehalten  werden.  Eine
 entsprechend  „großräumige“  Erfassung  von  Häuserfronten,
 Straßenansichten,  Plätzen  und  vergleichbaren  Geodaten  ist
 unter  anderem  im  Rahmen  des  Projekts  „City  Server“  sowie
 des Internetdienstes „Google Street View“ erfolgt.

 Der  Begriff  „Panoramaaufnahmen“  soll  verdeutlichen,  dass
 die  (im  Internet  bereitgestellten)  Aufnahmen  dem  Nutzer
 typischerweise  einen  Rundblick  ermöglichen.  Dieses  Merk-
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mal  entfällt  nicht  schon  dann,  wenn  der  Nutzer  die  Gebäude-
 aufnahmen  auch  oder  nur  einzeln  im  Internet  abrufen  kann,
 da  ihm  auch  in  diesen  Fällen  ein  Rundblick  möglich  ist,  so-
 fern er sich alle Gebäude anzeigen lassen kann.

 Dem  Anwendungsbereich  der  Vorschrift  unterliegen  demge-
 genüber  nicht  fotografische  und  filmische  Aufnahmen,  die
 im  Einzelfall  für  private,  journalistische  oder  geschäftliche
 Zwecke  erstellt  und  gegebenenfalls  anschließend  über  das
 Internet  Dritten  zugänglich  gemacht  werden.  Dies  gilt  auch
 für  die  Erstellung  von  Panoramaaufnahmen  zu  einzelnen
 Sehenswürdigkeiten  oder  auch  Straßenansichten  sowie  zu
 sonstigen  raumbezogenen  Objekten,  die  zum  Zweck  der
 visuellen  Vorstellung  in  das  Internet  eingestellt  werden.
 Soweit  Fotos  oder  Filmaufnahmen  bei  Konzerten  und  Fuß-
 ballspielen  sowie  bei  vergleichbaren  Veranstaltungen  erstellt
 werden,  handelt  es  sich  ebenfalls  nicht  um  eine  Erhebung
 und  Speicherung  von  personenbezogenen  Daten  im  Zusam-
 menhang  mit  der  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen  und  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum
 Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Pan-
 oramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder
 zur Übermittlung an jedermann.

 Dem  Anwendungsbereich  der  Vorschrift  unterliegen  darüber
 hinaus  auch  nicht  großräumige  Aufnahmen,  die  keine  auto-
 mationsgestützte  Verknüpfung  mit  einzelnen  Positionen  im
 geografischen  Raum  ermöglichen  und  insoweit  nicht  geore-
 ferenziert sind.

 Inhaltlich  entspricht  die  Regelung  über  die  materiell-recht-
 liche  Zulässigkeit  im  Wesentlichen  §  29  Absatz  1,  §  30  Ab-
 satz  1  und  §  30a  Absatz  1  BDSG.  Danach  ist  die  geschäfts-
 mäßige  Erhebung  und  Speicherung  personenbezogener  Da-
 ten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräu-
 migen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie
 vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  foto-
 grafischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet
 zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jeder-
 mann  zulässig,  wenn  kein  Grund  zu  der  Annahme  besteht,
 dass  die  Betroffenen  ein  schutzwürdiges  Interesse  an  dem
 Ausschluss  der  Erhebung  oder  Speicherung  haben,  oder  die
 Daten  aus  allgemein  zugänglichen  Quellen  entnommen  wer-
 den  können  oder  die  verantwortliche  Stelle  sie  veröffent-
 lichen  dürfte  und  das  schutzwürdige  Interesse  der  Betroffe-
 nen  an  dem  Ausschluss  der  Erhebung  oder  der  Speicherung
 gegenüber  dem  Interesse  der  verantwortlichen  Stelle  nicht
 offensichtlich überwiegt.

 Satz  2  bestimmt,  dass  es  an  der  allgemeinen  Zugänglichkeit
 von  Daten  insbesondere  bei  Bildaufnahmen  unter  Entfer-
 nung  oder  Überwindung  blickschützender  Vorrichtungen
 fehlt.  Dies  ist  zum  Beispiel  bei  Bildaufnahmen  oberhalb  von
 nach  allgemeinen  baurechtlichen  Vorschriften  zulässigen
 Einfriedungen der Fall.

 Zu Absatz 2

 Nach  dieser  Bestimmung  ist  vor  der  Übermittlung  von  Auf-
 nahmen  natürlicher  Personen  sowie  amtlicher  Kennzeichen
 von  Fahrzeugen,  die  im  Zusammenhang  mit  der  georeferen-
 zierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,
 Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Be-
 reithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnah-
 men  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert  werden,  si-

 cherzustellen,  dass  die  Personen  und  amtlichen  Kennzeichen
 der  Fahrzeuge  nicht  identifizierbar  sind,  indem  zum  Beispiel
 natürliche  Personen  anonymisiert  werden.  Die  insoweit  vor-
 zunehmende  Anonymisierung  nach  Maßgabe  des  §  3  Ab-
 satz  6  BDSG  erfordert,  dass  die  Personen  und  die  amtlichen
 Kennzeichen  von  Fahrzeugen  derart  verändert  werden,  dass
 die  Einzelangaben  über  persönliche  oder  sachliche  Verhält-
 nisse  nicht  mehr  oder  nur  mit  einem  unverhältnismäßig  gro-
 ßen  Aufwand  an  Zeit,  Kosten  und  Arbeitskraft  einer  be-
 stimmten  oder  bestimmbaren  natürlichen  Person  zugeordnet
 werden können.

 Satz  2  regelt,  dass  als  Rohdaten  nach  Absatz  1  erhobene  und
 gespeicherte  personenbezogene  Daten  nach  ihrer  Bearbei-
 tung  nach  Satz  2  unverzüglich  zu  löschen  sind.  Hierdurch
 wird  sichergestellt,  dass  die  von  der  verantwortlichen  Stelle
 erhobenen  personenbezogenen  Rohdaten  möglichst  zeitnah
 nach  Einstellung  der  weiterbearbeiteten  Daten  in  das  Internet
 oder  ihrer  sonstigen  Übermittlung  gelöscht  werden  und  inso-
 weit  auch  nicht  mehr  für  andere  Zwecke  verwendet  werden
 können.

 Die  im  Zusammenhang  mit  der  jeweiligen  Datenerfassung
 erhobenen  Rohdaten  bedürfen  vielfach  einer  entsprechenden
 Nachbearbeitung  und  weiteren  Aufbereitung  für  die  beab-
 sichtigte  Übermittlung  oder  Veröffentlichung.  Insoweit  sind
 zusätzliche  technische  Bearbeitungsschritte  notwendig,  um
 die  Aufzeichnungen  beispielsweise  über  das  Internet  der  Öf-
 fentlichkeit  zugänglich  machen  zu  können.  Darüber  hinaus
 bedarf  das  Bild-  und  Filmmaterial  einer  sorgfältigen  Bear-
 beitung  im  Zusammenhang  mit  der  Verpflichtung  der  verant-
 wortlichen  Stelle  zur  Anonymisierung  der  in  Absatz  2  ge-
 nannten  Daten  und  der  Berücksichtigung  der  von  Betroffe-
 nen eingelegten Widersprüche.

 Unberührt  von  der  Verpflichtung  zur  Löschung  der  erhobe-
 nen  personenbezogenen  Daten  bleibt  die  Befugnis  der  ver-
 antwortlichen  Stelle  zur  Speicherung  der  Daten,  die  zulässi-
 gerweise  übermittelt  beziehungsweise  über  das  Internet  der
 Öffentlichkeit  zugänglich  gemacht  worden  sind  oder  wer-
 den.  Darüber  hinaus  ist  auch  die  Speicherung  und  weitere
 Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten,  die  im  Zusam-
 menhang  mit  der  Einlegung  eines  Widerspruchs  gegenüber
 der  verantwortlichen  Stelle  erhoben  und  gespeichert  worden
 sind,  zulässig,  soweit  dies  für  die  Bearbeitung  des  Wider-
 spruchs erforderlich ist.

 Zu Absatz 3

 In  dieser  Vorschrift  wird  geregelt,  dass  über  die  Verpflich-
 tung  zur  Anonymisierung  der  in  Absatz  2  genannten  Daten
 hinaus  die  weitere  Verarbeitung  und  Nutzung  aller  sonstigen
 personenbezogenen  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der
 georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,
 Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck
 des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panorama-
 aufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur
 Übermittlung  an  jedermann  erhoben  worden  sind  oder  erho-
 ben  werden,  nur  zulässig  ist,  soweit  nicht  Hauseigentümer,
 Mieter  oder  sonstige  Betroffene  bei  der  verantwortlichen
 Stelle  der  Verarbeitung  und  Nutzung  ihrer  personenbezoge-
 nen  Daten  widersprochen  haben.  Das  Widerspruchsrecht
 nach  Absatz  3  kann  danach  von  jeder  natürlichen  Person
 wahrgenommen  werden,  die  in  ihrem  Recht,  grundsätzlich
 selbst  über  die  Preisgabe  und  Verwendung  ihrer  persönlichen
 Daten  zu  bestimmen,  beeinträchtigt  wird.  Die  verantwort-



Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode – 13 – Drucksache 17/2765
liche  Stelle  darf  die  Geltendmachung  des  Widerspruchs-
 rechts  nicht  durch  die  Verpflichtung  der  widerspruchsbe-
 rechtigten  Person,  den  Widerspruch  in  einer  bestimmten
 Form  einzulegen  oder  ihn  in  bestimmter  Form  oder  unter
 Nutzung  bestimmter  vorgegebener  Werkzeuge  (z.  B.  Tools)
 zu  bestätigen,  erschweren.  Der  Betroffene  ist  nur  insoweit
 zur  Mitwirkung  verpflichtet,  als  dies  zur  Identifizierung
 eines  Gebäudes,  gegen  dessen  Veröffentlichung  er  Wider-
 spruch  eingelegt  hat,  zwingend  erforderlich  ist.  Betroffene
 können  der  weiteren  Verarbeitung  und  Nutzung  von  fotogra-
 fischen  und  filmischen  Aufnahmen  auch  dann  widerspre-
 chen,  wenn  sie  trotz  der  Anonymisierung  des  Gesichts  nach
 Absatz  2  aufgrund  bestimmter  Äußerlichkeiten  wie  bei-
 spielsweise  einer  „auffallenden  Frisur“,  einer  „auffälligen
 Kleidung“  oder  wegen  besonderer  körperlicher  Merkmale
 für Dritte zweifelsfrei identifizierbar sind.

 Von  der  Möglichkeit,  nach  Absatz  3  der  weiteren  Verarbei-
 tung  und  Nutzung  ihrer  personenbezogenen  Daten  zu  wider-
 sprechen,  können  Betroffene  auch  dann  Gebrauch  machen,
 wenn  es  sich  hierbei  nicht  um  persönliche,  sondern  um  sach-
 liche  Verhältnisse  einer  bestimmten  oder  bestimmbaren  na-
 türlichen  Person  handelt.  Insoweit  können  Betroffene  unter
 anderem  Widerspruch  einlegen  gegen  die  weitere  Speiche-
 rung  und  Übermittlung  von  fotografischen  oder  filmischen
 Aufnahmen,  die  die  Hausnummer  eines  Gebäudes  sowie  Be-
 schriftungen  an  Hauswänden,  Marktständen  oder  Fahrzeu-
 gen  erkennen  lassen.  Auch  in  diesen  Fällen  ist  ein  schutzwür-
 diges  Interesse  der  Betroffenen  anzuerkennen,  selbst  darüber
 zu  entscheiden,  welche  ihrer  persönlichen  Daten  sie  Dritten
 über das Internet zugänglich machen wollen oder nicht.

 Nach  Absatz  3  sind  auch  Hauseigentümer  und  Mieter  be-
 rechtigt,  der  weiteren  Verarbeitung  und  Nutzung  ihrer  perso-
 nenbezogenen  Daten,  die  im  Zusammenhang  mit  der  geo-
 referenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Stra-
 ßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des
 Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaauf-
 nahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  erhoben  und  gespeichert  wurden  oder
 werden,  zu  widersprechen.  Insoweit  handelt  es  sich  bei  der
 Zuordnung  eines  Eigentümers  oder  eines  Mieters  zu  einem
 bestimmten  Haus  um  ein  personenbezogenes  Datum,  da
 diese  Information  eine  Einzelangabe  über  die  persönlichen
 oder  sachlichen  Verhältnisse  einer  bestimmten  oder  be-
 stimmbaren  Person  darstellt.  Das  Widerspruchsrecht  steht
 bei  vermieteten  Häusern  sowohl  dem  Hauseigentümer  als
 auch  dem  Mieter  zu.  Macht  der  Hauseigentümer  oder  der
 Mieter  von  seinem  Recht  auf  informationelle  Selbstbestim-
 mung  Gebrauch  und  legt  er  Widerspruch  gegen  die  weitere
 Speicherung  und  Übermittlung  seiner  personenbezogenen
 Daten ein, so ist dieser zu berücksichtigen.

 Ein  entsprechender  Widerspruch  kann  auch  eingelegt  wer-
 den,  wenn  es  sich  bei  dem  fraglichen  Gebäude  um  ein  unter
 Denkmalschutz  stehendes  Bauwerk  oder  eine  vergleichbare
 Liegenschaft  handelt.  Auch  wenn  in  derartigen  Fällen  ein
 höheres  Informationsinteresse  der  Öffentlichkeit  besteht,  ist
 es  nicht  als  so  bedeutsam  anzusehen,  dass  bei  der  gebotenen
 Abwägung  das  Recht  der  betroffenen  Personen,  Wider-
 spruch  gegen  die  Veröffentlichung  des  fraglichen  Hauses
 einlegen zu können, zurücktreten müsste.

 Dass  Betroffene  gegen  die  weitere  Verarbeitung  und  Nut-
 zung  der  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  groß-

 räumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie
 Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder
 filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für
 jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  erhobenen
 personenbezogenen  Daten  mit  Ausnahme  der  Angaben  nach
 Absatz  2  zur  Wahrung  ihres  Rechts  auf  informationelle
 Selbstbestimmung  Widerspruch  einlegen  und  dabei  selbst
 aktiv  werden  müssen,  ist  sachgerecht.  Insoweit  ist  zu  berück-
 sichtigen,  dass  die  fotografischen  und  filmischen  Aufnah-
 men  über  Gebäude,  Straßen  und  Plätze  sowie  vergleichbare
 Objekte  regelmäßig  ein  Zusatzwissen  erfordern,  das  eine
 Zuordnung  und  einen  Rückschluss  auf  eine  einzelne  natürli-
 che  Person  zulässt.  Darüber  hinaus  ist  zu  bedenken,  dass  bei
 der  geschäftsmäßigen  Erhebung  und  Speicherung  personen-
 bezogener  Daten  im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzier-
 ten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen
 sowie  vergleichbaren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithal-
 tens  fotografischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im
 Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an
 jedermann  regelmäßig  die  Vermittlung  eines  „visuellen“
 Eindrucks  der  jeweiligen  Straßenansicht  oder  des  Platzes  im
 Vordergrund  steht  und  nicht  die  „gezielte“  Erfassung  einzel-
 ner natürlicher Personen.

 Die  Einräumung  der  in  Absatz  3  vorgesehenen  Wider-
 spruchsmöglichkeit  gegen  die  weitere  Speicherung  und
 Übermittlung  von  personenbezogenen  Daten,  die  im  Zusam-
 menhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung
 von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  raum-
 bezogenen  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotogra-
 fischer  oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum
 Abruf  für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann
 erhoben  und  gespeichert  worden  sind,  gewährleistet  einen
 angemessenen  Ausgleich  zwischen  dem  Persönlichkeits-
 recht  der  Betroffenen  und  dem  berechtigten  Interesse  von
 verantwortlichen  Stellen,  allgemein  zugängliche  Informatio-
 nen  über  Gebäude,  Straßen,  Plätze  sowie  vergleichbare  Ge-
 odaten zu erheben und weiterzuverarbeiten.

 Der  Verweis  auf  Absatz  2  Satz  2  stellt  klar,  dass  sich  die
 Pflicht  zur  unverzüglichen  Löschung  von  Rohdaten  im
 Sinne  der  Vorschrift  auch  auf  personenbezogene  Daten  be-
 zieht,  deren  weiterer  Speicherung  und  Übermittlung  der  Be-
 troffene widersprochen hat.

 Zu Absatz 4

 Um  die  Betroffenen  in  die  Lage  zu  versetzen,  von  ihrem  Wi-
 derspruchsrecht  Gebrauch  zu  machen,  sieht  §  30b  Absatz  4
 BDSG-E  vor,  dass  die  verantwortliche  Stelle  innerhalb  von
 vier  Wochen,  spätestens  jedoch  eine  Woche  vor  Beginn  der
 geplanten  Aufnahmen  auf  das  Widerspruchsrecht  und  die
 geplante  georeferenzierte  großräumige  Erfassung  von  Ge-
 bäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleichbaren  Geodaten
 zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer
 Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann
 oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  hinzuweisen  hat.  Der
 entsprechende  Hinweis  auf  die  geplante  Erhebung  ist  im  In-
 ternet  bekanntzugeben  und  darüber  hinaus  im  Rahmen  einer
 Anzeige  in  einer  Tageszeitung  zu  veröffentlichen,  die  in  der
 betroffenen  Gemeinde  erscheint.  Gleichzeitig  sind  der  Auf-
 nahmezeitpunkt  sowie  der  Ort  anzugeben.  Während  es  bei
 Dörfern  und  kleineren  Städten  ausreichend  ist,  den  Namen
 der  Gemeinde  öffentlich  bekanntzumachen,  sind  bei  größe-
 ren  Städten  nähere  Angaben  zu  dem  jeweiligen  Stadtteil  oder
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dem  Stadtbezirk  den  Betroffenen  in  die  entsprechende  Ver-
 öffentlichung  aufzunehmen.  Hierdurch  werden  die  Betroffe-
 nen  in  die  Lage  versetzt,  frühzeitig  von  ihrem  Widerspruchs-
 recht Gebrauch zu machen.

 Vier  Wochen  vor  dem  beabsichtigten  Bereithalten  der  Auf-
 nahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann  oder  zur  Über-
 mittlung  an  jedermann  muss  in  örtlichen  Tageszeitungen  und
 im  Internet  noch  einmal  auf  das  Widerspruchsrecht  hinge-
 wiesen  werden,  um  den  Betroffenen  eine  letzte  Gelegenheit
 zu  geben,  die  Veröffentlichung  bzw.  Übermittlung  ihrer  per-
 sonenbezogenen  Daten  zu  verhindern.  Bei  dieser  Fristset-
 zung  wird  davon  ausgegangen,  dass  sofort  erhobenen  Wider-
 sprüchen  noch  vor  der  Veröffentlichung  oder  Übermittlung
 Rechnung getragen wird.

 Zu Absatz 5

 In  §  30b  Absatz  5  BDSG-E  ist  vorgesehen,  dass  der  Eingang
 des  Widerspruchs  gegenüber  Betroffenen  innerhalb  einer
 Frist  von  zwei  Wochen  schriftlich  oder  elektronisch  zu  be-
 stätigen  ist.  Gleichzeitig  sind  die  Betroffenen,  die  Wider-
 spruch  gegen  die  weitere  Verarbeitung  und  Nutzung  ihrer
 personenbezogenen  Daten  eingelegt  haben,  innerhalb  der
 vorgenannten  Frist  auch  darüber  zu  informieren,  bis  zu  wel-
 chem  Zeitpunkt  die  endgültige  Anonymisierung  oder  Lö-
 schung  der  personenbezogenen  Daten  erfolgen  wird,  deren
 weiterer  Speicherung  und  Übermittlung  sie  widersprochen
 haben.  Die  Regelung  ist  geboten,  um  den  Betroffenen  Ge-
 wissheit  darüber  zu  verschaffen,  dass  ihr  Widerspruch  zeit-
 nah  und  ordnungsgemäß  bearbeitet  wird.  Insoweit  liegen  die
 unverzügliche  Bearbeitung  eines  eingelegten  Widerspruchs
 und  die  Unterrichtung  über  den  Zeitpunkt  der  Löschung  der
 personenbezogenen  Daten  nicht  nur  im  Interesse  der  Betrof-
 fenen, sondern auch der verantwortlichen Stelle.

 Zu Absatz 6

 Im  Zusammenhang  mit  der  georeferenzierten  großräumigen
 Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen,  Plätzen  sowie  vergleich-
 baren  Geodaten  zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer
 oder  filmischer  Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf
 für  jedermann  oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  werden
 regelmäßig  „massenhaft“  personenbezogene  Daten  von  Be-
 troffenen  erhoben  und  gespeichert.  Insoweit  ist  es  geboten,
 dass  die  nach  §  38  BDSG  zuständige  Aufsichtsbehörde  mög-
 lichst  frühzeitig  prüfen  kann,  wie  bei  der  Vorbereitung  und
 Durchführung  der  Erhebung  sowie  bei  der  weiteren  Speiche-
 rung  und  Übermittlung  der  personenbezogenen  Daten  den
 schutzwürdigen  Interessen  der  Betroffenen  möglichst  um-
 fassend Rechnung getragen werden kann.

 Die  Vorschrift  sieht  vor,  dass  eine  geplante  georeferenzierte
 großräumige  Erfassung  von  Gebäuden,  Straßen  und  Plätzen
 sowie  vergleichbaren  Geodaten  mindestens  drei  Monate  vor
 Beginn  der  beabsichtigten  Datenerhebung  der  nach  §  38
 zuständigen  Aufsichtsbehörde  anzuzeigen  ist.  Die  verant-
 wortliche  Stelle  hat  im  Rahmen  der  Anzeigepflicht  eine  Ver-
 fahrensbeschreibung  entsprechend  §  4e  BDSG  vorzulegen.
 Hierdurch  wird  die  zuständige  Aufsichtsbehörde  in  die  Lage
 versetzt,  eine  eingehende  Prüfung  des  Vorhabens  vorzuneh-
 men  und  sich  gegebenenfalls  auch  mit  weiteren  Aufsichts-
 behörden,  die  von  der  geplanten  Erhebung  berührt  sind,  aus-
 zutauschen  und  abzustimmen.  Absatz  6  beinhaltet  insoweit
 eine Sonderregelung zur Meldepflicht nach § 4d BDSG.

 Satz  2  bestimmt,  dass  eine  verantwortliche  Stelle,  die  nicht
 in  einem  Mitgliedstaat  der  Europäischen  Union  oder  in  ei-
 nem  anderen  Vertragsstaat  des  Abkommens  über  den  Euro-
 päischen  Wirtschaftsraum  belegen  ist,  einen  Zustellungs-
 bevollmächtigten  in  Deutschland  zu  benennen  hat.  Durch
 Verweisung  auf  die  Regelungen  des  Verwaltungszustel-
 lungsgesetzes  (VwZG)  zur  Zustellung  im  Ausland  wird  er-
 reicht,  dass  die  für  den  Fall  einer  behördlich  angeordneten
 Pflicht  zur  Benennung  eines  Zustellungsbevollmächtigten
 geltenden  Zustellungsmöglichkeiten  im  Falle  der  gesetz-
 lichen  Verpflichtung  zur  Benennung  des  Zustellungsbevoll-
 mächtigten  entsprechend  gelten.  Eine  Zustellung  nach  §  9
 Absatz  3  Satz  2,  3  und  6  VwZG  ist  möglich,  wenn  nicht  „zu-
 gleich“  mit  der  Anzeige  nach  Satz  1  der  Zustellungsbevoll-
 mächtigte  benannt  worden  ist.  Einer  behördlich  angeordne-
 ten Frist zur Benennung bedarf es nicht.

 Zu Nummer 3 (§ 43)

 Soweit  eine  verantwortliche  Stelle  im  Zusammenhang  mit
 der  georeferenzierten  großräumigen  Erfassung  von  Gebäu-
 den,  Straßen,  Plätzen  sowie  von  vergleichbaren  Geodaten
 zum  Zweck  des  Bereithaltens  fotografischer  oder  filmischer
 Panoramaaufnahmen  im  Internet  zum  Abruf  für  jedermann
 oder  zur  Übermittlung  an  jedermann  personenbezogene  Da-
 ten  erhebt  und  speichert,  hat  sie  die  Vorschriften  des  §  30b
 BDSG-E zu beachten.

 Um  im  Fall  der  Nichtbeachtung  der  vorgenannten  Bestim-
 mungen  diese  Gesetzesverstöße  auch  als  Ordnungswidrig-
 keit  ahnden  zu  können,  soll  §  43  um  die  in  Nummer  3  aufge-
 führten Bußgeldtatbestände ergänzt werden.

 Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

 Die  Bestimmung  regelt  das  Inkrafttreten  des  Änderungsge-
 setzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme der Bundesregierung
 Vorbemerkung der Bundesregierung

 Die  Bundesregierung  wird  zeitnah  auch  zu  den  Nummern  1,
 3.1  bis  3.13  und  4  der  Entschließung  des  Bundesrates  in  der
 Bundesratsdrucksache  259/10  (Beschluss)  Stellung  nehmen,
 die  nicht  von  der  Gesetzesvorlage  des  Bundesrates  erfasst
 sind.

 Dies  vorausgeschickt,  nimmt  die  Bundesregierung  zum  Ent-
 wurf  eines  Gesetzes  zur  Änderung  des  Bundesdatenschutz-
 gesetzes  in  der  Anlage  zu  Nummer  2  des  Beschlusses  des
 Bundesrates wie folgt Stellung:

 Der  Bundesregierung  ist  die  im  Gesetzentwurf  des  Bundes-
 rates  aufgezeigte  Problematik  bewusst.  Sie  prüft  derzeit  den
 Handlungsbedarf  in  Bezug  auf  die  Anpassung  des  Daten-
 schutzrechts  an  das  Internetzeitalter  insgesamt  sowie  gene-
 rell  in  Bezug  auf  den  Datenschutz  bei  Geoinformationen  und
 wird das Ergebnis zeitnah vorlegen.

 Bei  einer  gesetzlichen  Regelung  wären  dabei  insbesondere
 folgende Erwägungen zu berücksichtigen:

 ●  Eine  gesetzliche  Regelung  müsste  einen  ausgewogenen
 Ausgleich  zwischen  den  Interessen  des  Datenschutzes  ei-
 nerseits  sowie  wirtschaftlichen  Interessen  und  der  grund-
 sätzlich  möglichst  uneingeschränkten  Nutzung  des  Inter-
 nets andererseits gewährleisten.

 ●  Für  eine  gesetzliche  Regelung  läge  die  Rechtfertigung  in
 einer  spezifischen  Gefährdung  des  Rechts  auf  informa-
 tionelle  Selbstbestimmung;  sie  müsste  insbesondere  die
 Frage  einbeziehen,  ob  es  sich  bei  Gebäudeabbildungen
 um  personenbezogene  Daten  handelt  und  wie  rein  sachbe-
 zogene  Angaben  zu  schützen  sind.  Die  tatbestandliche

 Ausgestaltung  dürfte  nicht  zu  einer  Ungleichbehandlung
 gleichartiger  Sachverhalte  führen  oder  infolge  vielfältiger
 Anforderungen in ein vollständiges Verbot umschlagen.

 ●  Zu  prüfen  wäre  eine  gesetzliche  Regelung,  die  Unterneh-
 men  mit  Sitz  in  Deutschland  gegenüber  Unternehmen  in
 anderen  EU-  und  EWR-Ländern  nicht  benachteiligt,  und
 die  so  ausgestaltet  ist,  dass  sie  nicht  leicht  umgangen
 werden kann.

 ●  Es  wäre  zu  prüfen,  ob  die  gesetzlichen  Anforderungen
 für  die  Privatwirtschaft  und  öffentliche  Stellen  gleicher-
 maßen zu gelten haben.

 ●  Eine  gesetzliche  Regelung  dürfte  die  Anforderungen  für
 das  geschäftsmäßige  Bereitstellen  von  allgemein  zugäng-
 lichen  Geodaten  im  Internet  gegenüber  anderen  ge-
 schäftsmäßigen  Datenverarbeitungen  allgemein  zugäng-
 licher  Daten  nicht  in  ungerechtfertigter  Weise  verschär-
 fen.

 ●  Eine  gesetzliche  Regelung  müsste  die  technischen,  finan-
 ziellen  und  bürokratischen  Anforderungen  derart  ausge-
 stalten,  dass  insbesondere  kleinere  und  mittlere  Unter-
 nehmen  diese  erfüllen  können  und  deren  Geschäftsmo-
 delle insgesamt nicht in Frage gestellt werden.

 ●  Rechte,  die  Betroffenen  eingeräumt  werden,  müssten  im
 Einklang  mit  den  Interessen  aller  Beteiligten  ausgestaltet
 werden.

 ●  Eine  gesetzliche  Regelung  müsste  entwicklungsoffen
 und technikneutral gestaltet sein.

 ●  Eine  gesetzliche  Regelung  müsste  dem  Bestimmtheits-
 gebot genügen.
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